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 Veröffentlicht am 20.12.2005

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §113 Abs5;

Rechtssatz

Sicherheitspolizeiliche Bedenken (§ 113 Abs 5 GewO 1994) sind nicht erst dann gerechtfertigt, wenn es zu

Verurteilungen oder Vorerhebungen gekommen ist.
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